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fiir den Kreis Usingen.
, „ Schentlich S-wal : Dienstag «, DonnerStaaS
mitatt  mit den wöchmtlichen Freibetlagen

- Soaotagsblatt ^ und . De , Landmann,
Wochenblatt ' .

Druck und Verlag von
R. Wagner ' « uchdruckerei in Ufingen.

Schriftleit .ig : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr . 21.

, : Durch die Post bezogen vierteljährlich
N^ s ~ em 24  Pfennige Bestellgeld .) Z«
Äw » ? atonal 46 Psg . - Sinrä <küng«gebü- r"
Anzeigen SO Psg ., Reklamen 40 Pfg . die Garnlondzelle.

-Ö

Dienstag , den 4 . September 1917.

ZiMtt Teil.
^trifft Kreigabe von Obst.
znordnung der Reichsstelle für Gemüse
kann die Freigabe von Obst zum Ver«

■ der Bahn oder durch Fuhrwerk nur
w die Bezirksstelle für Gemüse und Obst
Mierungsbezirk Wiesbaden Geschäftsstelle

0 M erfolgen.
igliche Anträge stnd an diese Stelle

ade
z der Sorte,

der Menge,
de« Käufer « (bezw. de» Empfänger «)

Die Freigabe erfolgt durch Telegramm
die Abstempelung der Frachtbriefe erfolgen

« den 3 . September 1917.
" Der Königliche Landrat.

v Bezold.

52 . Jahrgang.

Ufingen , den 39 . August 1817.
A nachgenannten Kreiraangehörigen ist aus
" n Festnahme von entwichenen KriegSge-

wegen der dabei von ihnen bewiesenen
und Energie und der durch die Wiedcr-

Li« dem Vaterland geleisteten Dienste eine
«mi je Mark 5 .— vomt L ijnung von

|ĝ tamanbo zuerkannt worden : Landwirt
2 ; «der in Rieder -Emr Bachgaffe 25 , Maurer

Jtbfdcr in Wehrheim Ufingerstr . 75 , Arbeiter
tt in Hundstall Dorfstraße , Emilie Buhl-

iaerte«Sundstall.
Der Königliche Landrat.

beitskommando » zu verabreichen ; von den Arbeit
gebern ist daher Frischfleisch nur in den obigen
Fleis ' sätzen entsprechenden Mengen anzufordern.
Zur Ueberwachung der Durchführung dieser Be¬
stimmung siud die Fleischanfordcrungen der Ar¬
beitgeber auch in den Fällen , in denen der Kom¬
munalverband liefert von Zeit zu Zeit zu kontrollier en.

3 . Brot.

für Kriegs - und Zivilgefangene sowie für krieg »,
gefangene Offiziere der Satz der Zivilbevölkerung
de» betr . Bezirke ».

Daneben erhallen schwer - und schwerst- sowie
unter Tag arbeitende Kriegsgefangene Brotzu-
lagen in derselben Höhe , wie fie den gleichartigen
freien Arbeitern in dem betr . Kommunalverbande
gewährt werden.

3. Mais - und Bohnenmehl.
An Stelle der bisher zuständigen Wochenration

von IOO gr Mai « - und Bohnenmehl sind künftig
pro Woche zu geben:

*) für nicht- oder leichtarbeitende Kriegsge
fangene 150 gr Mai », oder Bohnenmehl,

d) für schwerarbeitende Kriegsgefangene 200 gr
Mais - oder Bohnenmehl.

4 . Würzkäse
Er sind künftig pro Kops und Woche zu

ständig:
*) für nichtarbeitende Kriegsgefangene 50 gr,
b) für schwerarbeitende Kriegsgefangene 100 gr.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister der Gemeinden,
in welchen sich Kriegsgefangene befinden.

Ufingen , den 30 . August 1917.
Be , de » ständig knapper werdenden Beständen

an Web -, Wirk - und Strickwaren sowie insbesondere
an Schuhwaren bereitet e» den Verbrauchern immer
größere Schwierigkeiten , die Bezugsscheine ÄI unb BI
innerhalb der einmonatigen Gültigkeitsdauer ein-
zulösen.

Er wird deshalb erneut darauf hingewiesen
daß die einmonatige Gültigkeitsdauer der Bezugs-
scheine n . 1 und Bl in Fällen , in denen die vom
Käufer bestellte Ware vom Gewerbetreibenden erst
erworben oder hergestellt werden muß . gewahrt ist,
wenn innerhalb der einmonatigen Frist unter Ab¬
gabe de» Bezugsscheines bei dem Gewerbetreibenden
der Auftrag zur Lieferung erfolgt.

Zur Sicherung de» Nachweises über den Tag
der Bezugsschein -Abgabe an den Gewerbetreibenden
und de» Auftrages empfiehlt es fich, für den Ge¬
werbetreibenden im eigenen Interesse , diesen Tag
auf dem oberen Rande de« Bezugsscheines mit
Tinte zu vermerken.

Der Vermerk wäre von ihm zu unterschreiben.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

v. Bezold.

d->
Ufingen , den 35 . August 1917.

rechend der Neuregelung für den Bezug
hist mit Wirkung vom 15 . August 1917

iliiegsgefangenen zu verabfolgen:
1. Fleisch.

nicht- oder leichtarbeitende Kriegs » und
gene IOO gr Fleisch und 150 er Wurst
und Woche,

schwerarbeitende Kriegsgefangene 150 gr
>d 100 gr Wurst pro Kopf und Woche,
erhalten schwer - , schwerst- und unter

Weitende Kriegsgefangene die gleichen Zu-
«ie die gleiche Arbeit verrichtenden Zivils
in gleichen Betrieben.

llommunalverbänden , in denen die Zivii-
H weniger erhält , ist für die unter &

!>«>Kriegsgefangenen die Wurstration ent.zu ermäßigen.

m und Zivilgefangenen zu ge-
Wurst ist , soweit die Genehmigung zu

Weunng im Eigenbelrieb nicht auf Grund
Wng vom 1« . 9 . 1916 Nr . 301/6.
r von hier aus ausdrücklich genehmigt

Bestünden der Abteilung für Ge-
" ung ( Konservenfabrik ) zu beziehen,

"ird . daß an Stelle der Wurst eine
dr Frischfleischmenge nicht gegeben werden

^ ^ geschriebene Menge Wurst ist hier-
" >g den Kriegsgefangenen auf Ar-

Ustngen , den 3 . September 1917.
Die Kartoffellagerung beim Erzeuger und

Berbraucher . Unter diesem Titel ist vom Kriegs-
ernährungsamt ein äußerst lehrreich und praktisch
verfaßte » Heftchen zum Einzelpreis von 35 Pfg.
herausgegeben worden.

Die seither noch vielerorts , fei es au » Un
kenntni « oder au « Leichtfertigkeit , erfolgte unzweck¬
mäßige Einlagerung der Kartoffeln unv der dadurch
enistehende bedeutende Verlust an einem unserer
wichigsten Nahrungsmittel , veranlaßt mich auf
das Heftchen hinzuweisen , zumal e» doch im eigenen
Interesse de » Einzelnen liegt seine Kartoffelbestände
durch sachgemäße Einlagerung zu schützen und die
Verluste auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Der geringe Preis macht jedem Interessenten die
Beschaffung möglich.

Bestellungen sind umgehend an die Bürger¬
meistereien zu richten , welche den Gesammtbedarf
bi» zum 8 . d. M . hierher zu melden haben.

Der Königliche Landrat.
v . Bezold.

Ufingen , den 30 . August 1917.
Die Verwendung von Unterschriftsfiempeln

(Faksimile ) bei der Bezugsscheinausstellung ( bei
der Bescheinigung der Anschaffungsnotwendigkeit
sowohl wie bei der Ausfertigung ) ist unzulässig.
Die Unierschrift ist vielmehr handschriftlich
zu vollziehen.

Der Königliche Landrat.
v . Bezold.

Neka« tttmachu« g
der Reichsbekleidungsstelle über Beschlagnahme der
im Brsttze von Hotel », Gast , und Schankwirt-
sckiasten und ähnlichen Betrieben sowie Wäscheoer.
leihgeschäften befindlichen Bett -, Hau « , und Tisch,

wäsche.
Vom 35 . August 1917.

Auf Grund der Bundesratsverordnung vom
22 . März 1917 über Befugnisse der Reichsbe-
kleidungsstelle ( Reichsgefetzbl . S . 357 ) in Ver.
bindung mit der Bekanntmachung der Reichsbe¬
kleidungsstelle über Beschlagnahmen und Enteig¬
nungen vom 4 . April 1917 (Reichsanzeiger Nr.
83 ) wird folgendes bestimmt:

I. Beschlagnahme.
8 i

Bett -, Haus - und Tischwäsche , die sich im
Besitze von Gewerbe - und gemeinnützigen Betrieben
befindet , die auf die Beherbergung oder Beförde¬
rung von Personen oder den Verkauf von Lebens¬
oder Genußmitteln zum Verzehr an Ort und
Stelle gerichtet sind , insbesondere Hotels , Pensionen,
Logierhäusern , privaten ( nicht öffentlich -rechtlichen)
Krankenanstalten » einschließlich Genesung »« und
Erholungsheimen , Gast -, Schank - und Speisewirt,
schäfte «, Personenschiffahrt »-, Schlaf ' und Speise¬
wagenbetrieben und dergl . wird , soweit fie zum
Gebrauche in den bezeichneten Betrieben bestimmt
ist, beschlagnahmt . Das Gleiche gilt von der im
Besitze von Wäscheverleihgeschäften befindlichen
Wäsche der bezeichneten Art.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auf die ge¬
samte vorhandene Bett -, Hau «- und Tischwäsche
ohne Rücksicht darauf , ob sie gebraucht oder un»
gebraucht ist.

8 2
Al » Bett », Hau » , und Tischwäsche gilt alle

weiße und farbige Wäsche , die zum Beziehen oder
Bedecken von Betten , zum Gebrauche im Wirtschafts¬
oder Küchenbetriebe oder in Aufenthalts - oder
Speiferäumen bestimmt ist. insbesondere Bettbe¬
züge , -decken und laken , Bademäntel und -tücher



Hand- und Mundtücher, Tischtücher und -decken,
Wirtschaft«- und Scheuertücher.

8 3
Ausgenommen von der Beschlagnahme sind

Gegenstände, zu deren Herstellung ausschließlich
Papiergarne verwendet sind.

8 4
Die Beschlagnahme wird foiorl wirksam.

8 &
Der besiimmuilgrgemäße Gebrauch der de-

zeichneten Gegenstänve im eigenen Betriebe, ins«
besondere das gewerbsmäßigeVermieten durch be¬
reit» bestehende Wäscheverleihgeschäste wird dn'ch
die Beschlagnahme nicht berührt.

8«
Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände

sind verpflichtet, diese unbeschadet der Bestimmung
de» ß 5 aufzubewahren,' sie pfleglich zu behandeln
und die zu ihrer Erhaltung ersorderlichen Hand¬
lungen vorzunehmen.

. 8 7
An den beschlagnahmten Gegenständen dürfen,

unbeschadet der Bestimmung de» § 6, Lerände'
rungen, insbesondere OrtSveränderungen nicht vor¬
genommen werden. Recht-geschäftliche Bersügungen
über diese Gegenstände und Verfügungen. die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestooll-
ziehung erfolgen, sind nichtig. Der Erwerb der
unter diese Beschlugnahmeanordnung fallenden
Gegenstände ist verboten.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf
solche im Besitze der bezeichneien Betriebe befind¬
lichen Gegenstände, über die vor ihrem Jnkraft-
treMi Verfügungen der im Absatz1 bezeichneien
Art vorgerwmmn sind.

Die ReichSbekleidungSsielle behält sich vor, auf
Antrag Gegenstände, die durch diese Anordnung
beschlagnahmt sind, zur Veräußerung freizugeben.

Unberührt bleibt die Zulässigkeit der Ablieferung
von Lumpen an die durch die zuständige Behörde
zugelasienen Lumpensoriierdelriebe und der Erwerb
durch diese.

II. Meldepflicht.
8 8

Die Besitzer der unter Ziffer I bezeichneien
Gegenstände sind verpflichtet, die am I . Oktober
1917 in ihren. Besitze(Eigentum oder Gewahrsam)
befindlichen Gegenstände der vorbezeichnelen Art der
ReichsdekleidungSstelle anzumclden.

Der Melvepflicht unterliegen auch Rechtsge¬
schäfte, die cm den unter Ziffer I bezeichneten
Gegenständen seit dem 14. Zuli 1917 vorge¬
nommen worden sind.

Die Meldepflicht eistreckt sich nicht aus
1. solche auf die Beherbergung oder Beförde¬

rung von Personen gerichtete Betriebe, in
denen niibl mehr als 5 Betten zum Ge¬
brauche für Gäste zur Beifügung stehen,

3. solche auf den Verkauf von Lebens- oder
Genußmiueln zum Verzehr an Ort und
Stelle gerichtete Betriebe, in denen nicht
mehr als 3 zur Familie des Unternehmers
nicht gehörende Persoren dauernd beschäftigt
werden.

Gemischte Betriebed. h. solle, die auf Be¬
herbergung oder Befö'derurig und zugleich auf
Beköstigung von Personen gerichtet sind, sind in
vollem Umfang meldepfltchtjg, wenn nur einer
dieser Befreiung-gründe vorliegt.

8 s
Die Anmeldung der beschlagnahmten Gegen¬

stände hat nach Gattungen getrennt zu erfolgen.
Sie darf nur auf den hierfür vorgeschriebenen
amtlichen Meldekarten erstattet werden Diese
find, soweit si; nicht bi» zum 34. September
1917 von der zuständigen Behörde den Melde-
pflichtigen zugesandt werden, von diesen bei der
Reichsbekleidungsftelle(VolkSwirtschafllicheAbieilung)
anzufordern.

Die Meldekarten müffen spätestens am 15.
Oktober 1917 bei der ReichsdekleidungSstelle ein-
gereicht werden.

Mitteilungen anderer Art dürfen auf den
Meldekarten nicht vermerkt werden-

8 10
Zuwiderbandlungen gegen diese Anordnungen

werden gemäß 8 3 der BundesratSoerordnung vom
33. März 1917 über Befugnisse der Reichsbc-
kleidungsstellemit Gefängnis bis zu einem Jahre

und mit Geldstrafe bi« zu 10000 Mk. oder mit
einer dieser Strafen bestraft.

Berlin, den 35. August 1917.
ReichsdekleidungSstelle

Geheimer Rat Tr . Beutler
Reichskommifiar für bürgerliche Kleidung.

Mkanntmachimg
betreffend allgemeines Reitzver-
bot Nr . W. IT . 13785 . 17.

ft R . A.
Vom 1« September 1917

Aus Grund de« 8 9 Buchstabed de« Gesetz-«
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11 Dezember
1915, betreffend Abänderung de« BelageruugSzu-
standSgejetzeS, — in Bayern auf Grund deS Artikel
4 Ziffer 2 deS Gesetze» über den Kriegszustand
vom5. November 1912 in Verbindung mit dem
Gesetz vom 4. Dezember 1915 zur Abänderung
des Gesetze» über den Kriegszustand— wird folgendes
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß Uebertretungen diese» Verbots sowie Aufforder-
ungen oder Anreizungen zu Uebertretungen mit
Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen
mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis
zu 1 500 Mark bestraft werden, sofern nicht durch
allgemeine Strafgesetze höhere Strafen avgedroht
sind.

8 1
Die Verabeilung von Textilien aller tierischen

und pflanzlichen Faierorten roh, gesponnen, gezwirnt,
gewebt, gewirkt usw. auf Maschinen jeder Art, durch
welche Textilien in Spinnstoff übergeführt werden,
(Reißmaschinen jMeißwölsen), Droussiermaschinen,
Drouffettm usw.) ist verboten, soweit nicht im
folgenden Ausnahmen bestimmt find.

8 2
Die im 8 1 verbotene Verarbeitung darf inso¬

weit erfolgen, als da» Reißen, Dromfieren usw.
zur Herstellung von Erzeugniffen für HeereS- oder
Marinezwecke erfolgt. Als Arbeit für HeereS-
oder Marinezwecke ist nur ein solches Reißen, Drous-
fieren usw. anzusehen, daS mit Erlaubnis der KriegS-
Rohstvff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministerium», Berlin SW 48, Verl. Hedemannstraße
10 oder der KriegSwollbedarf-Aktiengesellschast,
Berlin 8W" 48, 25er. Hedemonnstraße1—6 oder
der Krieg«-Hadern-Aktimgesellschast, Berlin SW
19, Leipziger Straße 76, erfolgt. Der Nachweis
der erteilten Erlaubnis gilt nur als geführt, wenn
der betreffende Betrieb einen Ausweis einer der
vorgenannten Stellen in Händen hat.

8 3
Anfragen und Anträge, insbesondere auf Be¬

willigung von Ausnahmen, die diese Bekanntmach,
ung betreffen, sind an die Kriegs Rohstoff-Abteilung,
SektionW. IV, des Königlich Preußischen Krieg«-
m'nisteriumS, Berlin 8W 48, V.rl. Hedewann-
straße 10, zu richten und mit der Aufschrift zu
versehen: „ Betrifft Reißerei".

Die Entscheidung über die gestellten Anträge
erfolgt durch den zuständigen Militärbefehlshaber.

8 4
Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntm.chung,

wird die Bekanntmachung betreffend da» Reißen
von Lumpen(Hadern) Nr. W.  IV . 3078/11. 16.
K. R. A. vom 25. Januar 1917 aufgehoben.

8 &
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Sep¬

tember 1917 in Kraft.
Frankfurt (Main), den 1. September 1917.

St .üo. Generaikommanvo
des 18. Armeekorps.

Bekanntmachung.
Nr H. II. 923/6. 17. K. R. A.,

betreffend Beftandserhebmrg
von Grubenholz.

Vom 1. September 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er¬

suchen der Königlichen Krieg-Ministeriums hiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebralt mit dem Be¬
merken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gemäß 8 5 der Bekanntmachung
über Äu- kunft-pflicht vom 13. Juli 1917 (Reichs-

GesetzbtS . 604)*) bestraft wich,
der Betrieb der Haiidelrgewerbe» Ä(
kanntmachung zur Fernhallung ^
Personen vom Handel vom 23.

(Reichr-Gesetzbl. S . 603)^untersag,
Meldepflicht.

Ffe von dieser Bekanntmachung. t> ,
Personen (meldepflichtige Personen) ^Peisvnr» r.>necoepsticyilge Perione») ^ f \
hinsichtlich Der von dieser BckannitnoM * j
fencn Gegenstände(meid-pflichtige
einer Meldepflicht. “ 2

8 2
M-ldepflichtig- » eger-flẑ .

Meldepflichtig sind alle Vorräte an rmS
geschnittenem Nadel- und Laubholz, ^
Wendung als Gruben-, Stamm-, S,,

attf
gen-, Spitzen-, Scheit-, Pfeiler- und ’ „
holz, einschließlich Schwarten. Latten undK t
im Betriebe eine» Bergwerk» geeignet|U - s

Ausgenommen von der MeldepW /
vorbezeichnelenGegenstände, sofern ihrj, c
ein- und berselben meldepflichtigenP->? „
15 Fistmeier nicht überschreitet. ^ Eg

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind: Uk

alle Personen, alle landwirtz
und gewerblichen Unternehmer, ^
öffentlich-rechtlichen Körperschchy
Verbände, welche Gegenstände\ M
2 bezeichneien Art im Gewahr)
oder auf Lieferung solcher
Anspruch haben.

Wenn die meldepflichtigen Gegensj
Stichtag (8 4) verkauft sind, so sind
Käufer zu melden, fall» sie ihm am
überwiesen oder an ihn abgesandt sind
jedoch die meldepflichiigen Gegenstände amiLr
dem Käufer noch nicht überwiesen fttib Xui
beim Verkäufer lagern, so find sie vomm
anzumelden.

§ 4
Stichtag, Meldefrist, Meld
Für die Meldepflicht ist der bei

1. September 1917 (Stichtag) tatst
handene Bestand an meldepflichtigen®
maßgebend.

Die Meldungen sind bis zum 15. §1^
1917 an die Holz-Meldestelle der Krieg»-
Abteilung des Königlich Preußische« | P
Ministeriums in Berlin SW  11 , ftöniaatfo| fl
100 N, -zu erstatten. ,'Ro8 5 1E

Art der Meldung.
Die Meldungen haben nur auf de««

Meldescheinen zu erfolgen, die bei der tzchs, B
stelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung de» rk«
Preußischen Kriegsministeriums in Berit«
Königgrätzer Slr . 100 Ä, durch Postkei»
fordern sind.

Die Postkarte soll nicht» andere« enW>—
1. die Aufschrift: „Grubenholzbch

nähme" ;
3. die Anforderung der gemäß jj(

schrieben«« Meldescheine nacht
Zahl einschließlich der für di!
erforderlichen Meldescheine;

Me
lörsil
«kldei

Ioern

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der eri
dieser Verordnung verpflichtet ist.
der gesetzten Frist erteilt oder wiffü
richtige oder unvollständigeAngabeni
mit Gefängnis bi» zu sechs M«
mit Geldstrafe bis zu zehntaust^
bestraft. Auch können Vorräte,
schwiegen find, im Urteil für
verfallen erklärt werden. Ebenst>
straft, wer vorsätzlich die vorgej
Lagerbücher einzurichten oder jH|
unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er«ff|
dieser Verordnung verpflichtet ist,
der gesetzten Frist erteilt oder um
unvollständige Angaben macht,
Geldstrafe bis zu dreitausendi ,
im UnvermügenSfalle mit Gefällst
sechs Monaten bestraft. Alls)
bestraft, wer fahrlässig die v»r>
Lagerbücher einzurichten od» f
unterläßt.

St.

ein.
Seen«

altfa
.Ws
Ibem!
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!tte

t  Unterschrift mit genauer Adresse
i Firmen mit Firmenstempel.

8. 6
Meldescheine.

langen il «d auf Meldeschein R, B
-hatten , je nach dem Lagerort der zu
R-̂ -nstände.

melden:
; ^' Meldeschein B und C für die

*'5 gejiifc der Königlichen Stelloertr tend n
Generalkommando » de» V . und VI.
»rmeekorp «, und zwar:

auf Meldeschein B für das
Revier Oberschlesien,
auf Meldeschein C für das
Revier Niederschlesien;

Meldeschein A lür die Bezirke
aller übrigen Königlichen Stellvertre-
lenden Generalkommandos, für das
Revier der Holzbefchaffungsstelle Wesi
Men ) und für das Revier der
Lolzbeschaffungssiclle Mitte ( Halle
a. S .) .

Meldescheine sind ordnungsmäßig auszu-
. postfrei einzusenden.
«nefumschlag ist mit der Aufschrift
w1 - - ” 1— ^ a — *— ttt < “ zu ver-

suf

1.«

t erstatteten Meldungen ist eine zweite

!lch Bg (Abschrift , Durchschrift . Kopie ) von
: i Men bei seinen Geschäftipapieren zurück

T 8 7
Lagerbuchsührung.

, Mlvepflich ' ige hat über die meldepslich-
^stände ein LazerbuL zu führen , aus

m G, Aenderung der mcldepflichtigen Vorrat «.
infc„ji, ihre Verwendung ersichtlich lein muß.
n  der Meldepflichtige bereits ein Lagerbuch

mdjt er kein besonderes einzurichten.
nagten der Polizei - oder Militärbehörden

die Prüfung der Geschäftsbriefe oder
Mer , insbesondere des Lagerbuches , so«

fichtigung der Räume zu gestatten , in
idepflichtige Gegenstände sich befinden

muren sind.
8 8

««frage « und « « trüge.
Infragen und Anträge sind an die Holz-
I, der Krieg » - Rohstoff - Abteilung des
Preußischen Krieg - Ministerium », Berlin

zihk, Königgrätzer Slr . 100 R, zu richten
i jfopf des Schreibens mit dem Vermerk
Bestandsaufnahme " zu versehen.

8 9
ni Inkrafttreten.
qoIj|(Bekanntmachung tritt am I . September
r » straft.

'" « slirt (Main ), den 1. September 1917.

:W =

Stellv . Generalkommando
de» 18 . Armeekorps.

)« Mmtliihn feil.

Der Krieg.
Großes Hauptquartielr,  2 . Sept.

icher KriegSschauplstz:
tshirreSgruppe Kronprinz Rupprecht.

Satte Artilleriekamps gegen die Mitte der
Front hielt bei Tage und die Nacht

«Han ; Vorfeldgefechte verliefen für un»

St. Quentiv und an der Oise nahm die
M lijltit gegen die Vortage zu ; ein Erkun-
»> Äß westlich La Ferre brachte uns Ge-

«in.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Memant nordöstlich Soiffonr wurden bei

Waltfamen Erkundung dem Feinde blutige
gt und Gefangene abgenommen,

dem Rücken de» Chemin des Damcs blieb
»ß der Kämpfe am Gehöft Hurtebife ein
Teil unserer vordersten Linie in der
Franzosen.

,̂ rdun schwoll erst abends der Feuerkampf
staute er ab.
l« Freiherr v. Richthofen errang

en 60 . Luftsieg.

Otßlicher Kriegsschauplatz
Front de» Genercklfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern
Längs der Düna , b i Smorgon und Barano-

wilfchi steigerte sich die Feuertätigkeit.
Südöstlich Riga , bei Friedrichstadt und Jlluxt

waren eigene Unternehmungen von Erfolg.
W stlich Luck brachie uns ein Vorstoß von

Sturmtrupps Gewinn an Gefangenen und Beute
Front des Generaloberst Erzherzog Joseph.
Zwischen Pruth und Suczawa StörungSfeuer

und Vorfeldgeplänkel
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

v . Mackensen
In den Bergen nordwestlich Focsani suchten

die Rumänen und Ruffen unseren Truppen den
erkämpften Boden streitig zu machen . Erbitterte
Gegenangriffe de» Feindes scheiterten verlustreich
vor unseren Linien.

Mazedonische Front
Bei Monastir griffen die Franzosen mit starken

Kräften an . Längs der Straße nach Prilep ein-
gebrochener Feind wurde niedergemacht oder ge-
fangen , der Ansturm seitlich de» Leger von den
bulgarischen Truppen überall zurückgeworfen.

Am Dobropolje brachen neue Angriffe der
Serben zusammen.

Der Erste Generalquartiermeister:
Ludendorf.

VrvBerlin,  2 . Sept ., abends . Im Westen
keine größeren Kampfhandlungen

Deutsche Korp » sind südöstlich von Riga über
die Düna gegangen . Unter ihrem Druck baben
die Ruffen begonnen , ihren Brü fenkopf westlich des
Fluffcs eilig zu räumen.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Am I . 9 . 17 ist eine Bekanntmachung Nr.

H . II . 923/6 . 17 . K . R . A ., betreffend „ Bestands¬
erhebung von Grubenholz " , erlaffen worden . Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist in dem h utigen
Kreisblatt abgedruckt.

* Zivilanzüge für heimkehrende
Soldaten.  Die Reichsbekleidungrstelle ist mit
den Vorarbeiten für die Versorgung der heim-
kehrenden Krieger mit bürgerlicher Kleidung be¬
schäftigt . Etwa 500000 Anzüge sollen durch
das Großbekleiduugsgewerbe und die Maßschneiderei
angefertigt werden . Die in einzelnen Städten be-
gründeten Lieferungsgenoffenschaften der Schneider
werden mit Anteilen bedacht werde ».

* Das Keltern von Aepfelwein  ist
grundsätzlich genehmigt  worden und e» stehen
gewiffe Mengen Aepfel zur Kelterung zur Ver¬
fügung . Die Verteilung dieser Menge auf den
einzelnen Kelterbetrieb erfolgt durch die KriegSge
sellschast für Weinobsteinkauf und -Verteilung,
Berlin W , Hochstraße 6 . Wer also Aepfelwein
zu keltern wünscht , hat sich zunächst dorthin zu
wenden . Die KriegSgesellschast setzt die Menge
fest, welche der Antragsteller keltern darf . Aus
Grund dieser Festsetzung ist bei der Bezirksstelle
für Gemüse und Obst für den Regierungsbezirk
Wiesbaden , Frankfurt a . M ., Gallusanlage 2 , die
Erlaubnis zum Keltern zu beantragen , die dann
anstandslos erteilt wird . Gleichzeitig wird von
der Bezirksstelle für Gemüse und Obst auch die
entsprechende Menge Aepfel zum Keltern auf An¬
trag freigestelll . Es liegt im Jntereffe jeden
Kelterbetriebes , sich genau an den vorgcfchriebenen
Weg zu hallen , da sonst nur Verzögerungen ein-
treten . Die Kelterung ohne Erlaubnis ist verboten
und unter strenge Strafe gestellt . Es sei also
dringend davor gewarnt , ohne die eingeholte Er¬
laubnis zu keltern.

* Kaffee » und Tee - Ersatz unter Ver¬
wendung der Aepfelschale  n . Auf eine
zweckmäßige Verwendung der Aepfelschale », die
sich jeder leicht und bequem selbst Herstellen kann,
sei hiermit hingewiesen . Man muß die Aepfel
vor dem Schälen gut reinigen ; die Schaleu und
Kerne werden getrocknet , sei es auf dem Hördchen
der Darren oder den umgestülptcn Deckeln der
Kochtöpfe . Der davon gekochte Tee giebt , im
Winter warm , im Sommer kühl genoffen , ein
ebenso wohltuende », wie leicht bekömmliches Getränk;
er ist deshalb schon immer vielfach , zumal in
Sanatorien angewendet worden . Jede Sorte
Aepfel ist hierfür verwertbar.

* Mit Draht geheftete Schulhefte
waren seither verboten . Jetzt ist deren Gebrauch
wieder gestaltet worden.

— Niederselters « 28. Aug. In der ver«
gangenen Nacht wurde bei Sturm und Regen dem
Landwirt Franz Kundermann dahier ein Pferd
aus dem Stalle gestohlen - Als in der Nacht
gegen 1 Uhr zwei Bahnwärter au » Oberselters
sich auf dem Heimwege befanden , nahmen
ihnen drei Personen Reißaus unter Zurücklassung
eine » Pferde «. Er war das in Niederselter » ge¬
stohlene . Die Diebe entkamen unerkannt.

— Montabaur , 31. Aug. In dem kleinen
Kreisort Mogendorf glitt die dortige Lehrerin
Opel bei einem Spaziergang auf dem schlüpfrigen
Boden au » und stürzte zu Boden . Dabei verlor
sie da » Bewußtsein und geriet mit dem Kopfe in
ein Wafferloch , in dem sie elend umkam.

— St . Goarshausen , 31. Aug. Gegen
den Lebensmittelwucher richtet sich eine Bekannt¬
machung des Kgl . Landrates im Kreise St . Goars¬
hausen . Er verspricht jedem rechtlich Denkenden bis
zu 200 Mark Belohnung für Anzeige von solchen
Leuten , die um Sündenpreise willen Lebensmittel
aufkaufen und verkaufen . Der Erlaß richtet sich
hauptsächlich gegen die Fremden oder solche, die
für Fremde auskausen.

Ber « ischte Nachrichten,

— Wetzlar.  Die hiesige Unteroffizierschule
feiert im Oktober dr . Js . ihr 50 jähriger Bestehen.
Für die Feier , die im schlichten Rahmen abgehalten
wird , bewilligten die städtischen Körperschaften eine
angemeffene Summe.

— Budenheim (Rheinh .) Beim leichtsinnigen
Umgehen mit einem Gewehr erschoß hier der
Landwirt Fritz Weinheimer einen jungen Burschen.

— Ein » , zwei , drei . . . Dem zurzeit
in Posen in Garnison stehenden Grundbesitzer
Johann Misegaiski au » Dormowo bei Meseritz,
der bei Kriegsausbruch bereit » Vater von 7 Kindern
war , wurde von seiner Ehefrau während de»
Kriege » zunächst noch ein Kind , daraus Zwillinge
und jetzt Drillinge — ein Knabe und zwei Mädchen —
geboren.

— Papierkleidung.  Die diesjährige
Leipziger Herbstmeffe bringt verschiedene neue
Zweige aus den Plan , denen anscheinend eine
große Zukunft beschielten sein wird . Besondere
Beachtung verdient die erst im Kriege entstandene
Papiergewebeherstellung . Man steht u . a. einfache,
einfarbige Gewebe , wie man sie sonst bei Jute¬
geweben gefunden hat , die genau dieselbe Ver¬
wendung haben wie Jute . E » gibt bereit » Stroh-
säck>! au » Papier , die vielfach schon in Gebrauch
sind . Selbst Kopfkissen sicht man , die in ihrer
Form recht gefällig sind . Aber die Papicrweberei
ist bereit » soweit fortgeschritten , daß auch Körper,
gewebe hergestellt werden , und die Zeit wird wohl
nicht mehr fern sein, wn wir auch Kammgarnge¬
webe in den feineren Sorten zu sehen bekommen
werden . Auch heutzutage sind schon die ersten
Muster in mehrfarbigen Geweben vertreten . Weiter
sind ganze Anzüge ausgestellt , Schürzen ufw.
Die Preise der Papierstoffe bewegen sich zw schen
1 und 4 Mark per Meter , Arbeiterschürzen sind
schon für 24 Mark das Dutzend zu haben . Für
ganze Anzüge wurden Preise von 20 Mark an
verlangt und bezahlt . Die Papiergewebeherstellung
macht aber nicht halt vor der Berufskleidung,
sondern greift auch auf die Damen . u ..d Kinder¬
bekleidung über.
Hü — Vernichtung gehamst erter Leben»
Mitteln  hat einem Berliner Ehepaar eine emp¬
findliche Strafe eiiigebrachl . Ein Maschinenschloffer
und seine Fran hatten in Vietz (Mark ) Butter
und Eier aufgekaust . Auf dem Wege zum Bahn¬
hof wurden sie von einem Polizeibeamten überrascht,
der mit der Kontrolle über den Ankauf von Le¬
bensmitteln beauftragt war . Als der Beamte die
gehamsterten Waren für beschlagnahmt erklärte,
gerieten die Eheleute in so starke Erregung , daß
sie Butter und Eier durch Zertreten vernichteten.
Beide halten sich vor Gericht zu verantworten und
wurden wegen Vernichtung beschlagnahmter Lebens¬
mittel zu je vier Wochen Gefängnis und der Ehe¬
mann wegen unbefugten Auslaufens zu 100 Mark
Geldstrafe verurteilt.



H.. erzlichen Dank sagea wir allen für die vielen Beweise inniger Teilnahme
ui>d die reichen Kranzspenden anläßlich dc» Todes unseres geliebten Sohnes, Brudersund schwagei«

Friedrich Maurer.
Besonderen Dank sprechen wir aas öerrn Pfarrer Görg  für die Trostesworte

am Grabe, sowie dem Krieger- und Mililärocrein Laubach, sowie den Jünglingen und
Jungfrauen und allen Verwandten undB kannten für die dem Verstorbenen erwiesene Ehre.

Margarethe Maurer (Qwe.
Lin» Maurer, Schwester.
Familie 6g . flßaurer.

Caubacb, den2. September 1917.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo
Zar Herbftaussaat:

Slliitrosgkil, SaMehkn, Süütgkljie,
i« Originalzuchtware und Absaate«

SMtwiltlkll SaMilslillkil 5lllltm-sStoppetrübeil
zur Herbftaussaat und Ernte

liefert in besten Qualitäten gegen Uebersendung der Saatkarten. 0Landwirtschaftliche Zentral -Darlehnskasse.
Filiale Frankfurt a. M ., Saatgutabteilung . 8

»ooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

Wir bitten hiermit die Herren Bürgermeister die ablieferungspflichtigen
Bapsmengen ~9fJ|

in dem Bereich ihrer Gemeinde sammeln zu lasten nnd an das Raiffeisen¬
lagerhaus in Cambergi. Nassau zur Ablieferung zu bringen. Rechnung ist
hierher zu erteilen, worauf die Regulierung sofort erfolgt. Für gesunde
Ware wird der gesetzliche Höchstpreis verrechnet, während außerdem für die
Bemühungen eme angemessene Entschädigung bezahlt wird.

Die Kommissionäre
des Kriegsausschuffes für Oele «nd Fette , Berlin

Lanflw. Zentral-Darlehnskasse Zentral-Ein- n, Verkants-
fnr Deutschland Genossenschafte. G. in. b. H.

Filiale Frankfurta. M. für den Regierungsbezirk
Wiesbaden zn Wiesbaden.

Suche per 15. Siptember oder früher rin

finffldi tüchtiges Müilcheli Handdreschmaschine
in gut bürgerl. Haushalt mit Familienanschluß.

Frau Wilh . Küchler.
1) Cionberg(Ts ), Fraukfurlerstraße.

Sämtlichen Speisen
fatm als

Kräftigungsmittel
Mnrger Mefe

zu kaufen gesucht. Off. mit Preis an Kreisblat,.
Verlag. (ib

k'rtsoüsn lZpinst
LnüivIslllsslÄl

empfiehlt (1) Louis Henz , Gärtnerei.

S)
beigefügt Werder».
Br . 4 . Loetxe.

Gute Friesen -Kuh mit Kalb
zu verkaufen.
*) Heiur. Steinmetz. Marklp'atzstr. 8.

Preise für Herrn-Bediennng
M . 0.20

„ 0 .50
„ 0.30
„ 0.30

Rasiere«
Haarschueiden
Bartschneideu
Kopfwäschen

Preie -Krmltneigung
bei Karten «u 10 Summern.

Karl fiesselschläger,
Bad Homburg — Louisenstr . 87.

Ton der R*
zurück!

Rechtsanwalt

Dr. Wiesenth
Bad Homburg v. d. ^

Härtgich
Glocke

in allen Größen
liefert

Eisengiesserei Volkn»
Montabaur.

Beste Referenzen.

Evlttlgkt. KircheM
Dienstag , den 4. Sepie

vormittag» 9—12 Uhr wird die
1. Rate 1917/18 erhoben.
*)

vis

Herstellung

TOD

«I

4
«der
m

-io

L

Trauer-
Drucksachen

jeder Art
taorgt schnellsten*

I
B. Wagner’äBuehdruekerei.

Telefon Ul.

LandwirtschaftlicheAngebote.

Kater dieser Uebrrschrist werde« 8i_
io# Landwirte» des Kreises Ufi«-e»-il
mal gebührenfrei  aufgcnomme». *
Wortlaut dieser Anzeigen mußj
schriftlich  bei uns eingereicht»n
Jede weitere Aufnahme der land». l
«edote berechnen wir zu dem übliche«K>
preise. Diese Beträge erbitte« dir
— der Einfachheit wegen— i« A

Kuh mit Mutterkalb
,u verkaufen. W . »ende «, Ilsil

_ , mit Kalb "B8
zu verkaufen (1) Adolf » ach,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

